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Bettina Frowein, Juristin
Verantwortliche Redakteurin

Immer schön 
lächeln
Liebe Leserin, lieber Leser,

geht es um Videoüberwachung am Arbeits
platz, stehen sich zwei Positionen diametral 
gegenüber: Arbeitgeber fordern den Kamera
einsatz zur Abwehr von Diebstählen auf 
 ihrem Firmengelände. Beschäftigte, die not
gedrungen mitgefilmt werden, beklagen zu 
Recht einen massiven Eingriff in ihre Persön
lichkeitsrechte. Auch wer in Supermärkten, 
Bankfilialen oder Tankstellen arbeitet, will 
nicht, dass der Chef ihm auf diese Weise per
manent auf die Finger schaut. Was also tun 
mit dieser verzwickten Rechtslage? Leider 
hat auch das neue Datenschutzrecht keine 
Klarheit gebracht. Geregelt ist nur die Über
wachung in »öffentlich« zugänglichen Räu
men. Sonst bleibt es bei den allgemeinen 
Grundsätzen des Beschäftigtendatenschut
zes und damit häufig bei einer Interessen
abwägung. Die obliegt den Gerichten, die im 
Einzelfall unterschiedlich und oftmals wider
sprüchlich entscheiden. Besonders knifflig 
ist die von Arbeitgebern als zur Aufklärung 
von Straftaten alternativlos bezeichnete 
»heimliche Videoüberwachung«. In welchen 
Ausnahmefällen diese zulässig sein kann, ver
mag niemand vorherzusagen. Hinzukommt 
der missliche Umstand, dass auch eine eigent
lich rechtswidrige Videoüber wachung leider 
nicht automatisch zu einem »Beweisver
wertungsverbot« führt. Will heißen: Illegal 
erhobene Beweise können gegen den Be
schäftigten verwendet werden. Immer schön 
lächeln hilft da leider überhaupt nicht!

Viel Spaß beim Informieren wünscht
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1 Das im Rahmen der INQA-Initiative geförderte Projekt »humAIn 
work lab« widmet sich dem Wandel von Arbeit infolge der betrieb-
lichen Anwendung von KI und entwickelt und erprobt menschen-
zentrierte KI-Gestaltungsansätze.

2 Hoppe/Roth/Wedde, Online-Umfrage zu KI in der Mitbestim-
mung, CuA 12/22, 36 – 37.

Online-Umfrage: KI-Ein-
satz und Mitbestimmung
Künstliche intelligenz Die INPUT Consulting gGmbH hat Betriebs- und 
Personalrät:innen danach gefragt, welche arbeits- und mitbestimmungs-
rechtlichen Herausforderungen sie beim KI-Einsatz sehen. Wir stellen 
das Ergebnis der Online-Umfrage vor.

VO N M .  H O P P E ,  I .  RO T H ,  P RO F.  D R.  P.  W E D D E

Künstliche Intelligenz (KI) stellt Be-
triebs- und Personalrät:innen vor 
große Herausforderungen. Wenn-
gleich deren Verbreitung stetig zu-

nimmt, zeigt sich in den Gremien nach wie vor 
ein hohes Maß an Unsicherheit, wie der KI- 
Einsatz mitbestimmungspraktisch in den Griff 
zu bekommen ist. Häufig fehlt es an Wissen, 
an Zeit und Ressourcen und an Beteiligungs-
möglichkeiten jenseits der Mitbestimmungs-
pflichten des Arbeitgebers oder an Regulierungs-
ansätzen. Um die Defizite in der Mitbestim-
mungspraxis in Sachen KI zu analysieren, 
wur den Betriebs- und Personalrät:innen im 
Rahmen des Lern- und Experimentierraum-
projekts »humAIn work lab«1 dazu befragt.2

In welchen Bereichen wird KI verwendet?

Bei den Aussagen zu genutzten KI-Systemen 
fällt zunächst auf, dass die Anteile jener, die 
Praxiserfahrungen mit KI haben, deutlich hö-
her liegen als in vergleichbaren Befragungen. 
Mögliche Gründe dafür sind, dass mit den Le-
ser:innen der CuA überwiegend IT-affine Inte-
ressenvertreter:innen erreicht und somit Spe-
zialist:innen befragt wurden. Außerdem mag es 
durch die Abfrage konkreter Anwendungsge-
biete weniger abstrakt erscheinen, was als KI 
gelten soll. Im Ergebnis (vgl. Abbildung) zeigt 
sich, dass Systeme, die zur IT-Sicherheit bei-
tragen sowie die Büroarbeit unterstützen, mit 
Anteilen von deutlich mehr als 80 % der Be-
fragten am weitesten verbreitet sind. Mit Antei-
len zwischen 40 und 60 % folgen Systeme zur 
Steuerung von Arbeits- und Geschäftsprozessen 

einschließlich der Verhaltenssteuerung von Be-
schäftigten sowie Systeme zur Assistenz inter-
ner und externer Servicefunktionen. Deutlich 
weniger verbreitet sind mit Anteilen zwischen 
25 und 35 % KI-Systeme, die sich zur Poten-
zialanalyse von Beschäftigten eignen, Industrie- 
und Logistikroboter und Systeme zur voraus-
schauenden Wartung. Kaum Relevanz hat un-
serer Befragung zufolge (bislang) das autonome 
Fahren.

Mitbestimmung beim Einsatz von KI

Wir sehen, dass KI inzwischen verbreiteter ist 
als häufig angenommen wird. Dies liegt vor al-
lem daran, dass hinlänglich bekannte und rou-
tinemäßig genutzte IT-Systeme oder EDV-An-
wendungen wie Office-Tools (z. B. Office 365) 
oder Personalplanungsprogramme (z. B. SAP 
HR) zunehmend KI-Elemente beinhalten, ohne 
dass dies einem Beipackzettel zu entnehmen 
wäre. Für viele Interessenvertreter:innen resul-
tiert daraus nicht selten ein Gefühl diffuser Un-
sicherheit in den Fragen, wie  KI-Mitbestimmung 
auszuüben ist, welche Informations- und Betei-
ligungspflichten bestehen, wie Interessenver-
tretungen in die Offensive gelangen und eigen-
ständig Strategien der KI-Nutzung aufbauen 
können und welche Regulierungsinstrumente 
einen nachhaltigen KI-Einsatz versprechen.

In dieses Bild vorherrschender Ratlosigkeit 
fügt sich ein, dass ein nennenswerter Teil der 
KI-Nutzung an der Mitbestimmung vorbei rea-
lisiert wird. Wir haben auch danach gefragt, ob 
der KI-Einsatz mitbestimmt erfolgt oder nicht. 
Dabei stellen wir Mitbestimmungsquoten zwi-

Darum geht es

1. KI-Einsatz ist inzwi-
schen verbreiteter als 
häufig angenommen.

2. Je mehr die Arbeits-
situation von Beschäftig-
ten betroffen ist, umso 
höher ist die Mitbestim-
mungsquote.

3. Es bestehen weiterhin 
viele Fragen von Seiten 
der Gremien.
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schen 50 und maximal 80 % je Anwendung 
fest. Es fällt auf, dass der Grad an Mitbestim-
mung auch mit dem angenommenen Risiko-
potenzial einer KI korrespondiert. So werden 
KI-Systeme, die mit Beschäftigtendaten arbei-
ten oder der Geschäftsprozesssteuerung die-
nen, häufiger mit bestimmt als etwa Assistenz-
systeme oder Systeme zur vorausschauenden 
Wartung. Tendenziell erken nen wir, dass die 
Mitbestimmungsquote umso höher ausfällt, je 
direkter die Arbeitssituation von Beschäftigten 
betroffen ist, sei es im Hinblick auf den Daten-
schutz, den Personalbedarf, die Qualifikationen 
oder die Arbeitsbelastungen.

Wo wird Unterstützung benötigt?

Insgesamt muss jedoch bezogen auf den zu 
verzeichnenden »Mitbestimmungs-Gap« die 
Frage gestellt werden, was dieses Defizit ver-
ursacht. Deshalb sind wir der Problematik 
nachgegangen, welche arbeits- und mitbestim-
mungsrechtlichen Herausforderungen für be-
triebliche Interessenvertretungen relevant sind. 
Im Ergebnis zeigt sich:
 · Beteiligung und Zugriff: Neben der Defini-

tion von KI geht es um Ansatzpunkte, wie 
Betriebs- und Personalrät:innen angesichts 
der steigenden Komplexität der KI- und IT- 
Landschaft einen Fuß in die Tür des betrieb-
lichen KI-Geschehens bekommen und wel-
che Konfliktlösungsmechanismen mit dem 
Arbeitgeber vorzusehen sind.

 · Auswirkungen auf Beschäftigte: Hierbei fal-
len besonders die Abschätzung der Technik-
folgen und potenzielle nachteilige Effekte 
des KI-Einsatzes auf die Arbeitssituation ins 
Gewicht.

 · Auswirkungen auf die Gremienarbeit: Bei 
diesem Aspekt wird der Veränderungsdruck 
betont, dem auch die betrieblichen Sozial-
beziehungen unterliegen, weshalb »neue Al-
lianzen« (IT’ler als Betriebsrat) oder die Agi-
lisierung von Mitbestimmungsprozessen er-
forderlich erscheinen.

 · Datenschutz und Persönlichkeitsrechte: 
Diese Kategorie beinhaltet Fragestellungen 
über die Herstellung von Transparenz über 
Daten und ihre Verwendung, wichtige Rechts-
grundlagen zur Gewährleistung der Persön-
lichkeitsrechte sowie den Ausschluss uner-
laubter Leistungs- und Verhaltenskontrolle.

 · Regulierung konkret: In dieser Rubrik wer-
den Aspekte angeführt, die Bestandteil von 

Verbreitung und  
Mit bestimmung von 
KI-Systemen in der 
 betrieblichen Praxis

Veranstaltung

Weitere Informationen 
zur Veranstaltung und 
zur Anmeldung können 
hier eingesehen werden: 
https://eveeno.com/ 
109539917

Die Befragung, die von 
Prof. Dr. Peter Wedde ver-
fasste Praxishilfe sowie 
die Veranstaltung sind 
Teil des Lern- und Experi-
mentierraum pro jekts 
»humAIn work lab«  
(https://www.humain- 
worklab.de/).

KI-Vereinbarungen sein sollten. Reicht eine 
Rahmenregulierung aus oder ist jedes KI- 
System einzeln zu regeln? Darüber hinaus 
wird gefragt, wie dem »Black-Box-Charakter« 
von KI und lernenden Systemen bei der Re-
gulierung Rechnung getragen werden kann.

Handlungsempfehlungen aufzeigen

Auf Basis dieser uns übermittelten Fragen wird 
der Arbeitsrechtler Prof. Dr. Peter Wedde eine 
juristisch fundierte Handreichung für betrieb-
liche Interessenvertreter:innen im praxistaug-
lichen FAQ-Format (Frequently Asked Ques-
tions) erarbeiten, die auf die wichtigsten He-
rausforderungen beim KI-Einsatz hinweist und 
Handlungsempfehlungen für die betriebsprak-
tische Umsetzung beinhaltet. Diese Praxishilfe 
wird in der Veranstaltung »Herausforderung 
Künstliche Intelligenz: Arbeitsrecht und Mit-
bestimmung« vorgestellt, die am 15. Juni 2023 
von 10 bis 12 Uhr virtuell stattfindet. Wir 
möchten bei dieser Gelegenheit zur Teilnahme 
herzlich einladen. v

Markus Hoppe, INPUT Consulting gGmbH, 
Stuttgart.

Ines Roth, INPUT Consulting gGmbH, Stuttgart.

Dr. Peter Wedde, Prof. für Arbeitsrecht und  
Recht der Informationsgesellschaft an der 
Frankfurt University of Applied Sciences a. D.


